
Satzung 
zur Änderung der Hauptsatzung 

der Gemeinde Tröndel 

(2. Nachtrag) 

Aufgrund des $ 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung der Bekannt- 
machung vom 28. Februar 2003 (GVOBI. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 4. März 2022 (GVOBI. Schl.-H. S. 153) wird nach Beschluss der Gemeindever- 
tretung vom 16. Juni 2022 und mit Genehmigung der‘Landrätin des Kreises Plön folgende Sat- 
zung zur zweiten Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Tröndel erlassen: 

\ &1 
$ 3 „Gleichstellungsbeauftrage“ erhält folgenden Wortlaut: 
(zu beachten: $ 22 a Abs. 5 AO, $ 2 Abs. 4 GO) 

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Lütjenburg kann an den Sitzungen der Gemein- 

devertretung und der Ausschüsse teilnehmen. Dies gilt auch für nichtöffentliche Teile von Sit- 
zungen. Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung sind ihr rechtzeitig bekannt zu geben. In An- 

gelegenheiten ihres Aufgabenbereichs ist ihr auf Wunsch das Wort zu erteilen. 

(2) Die Gleichstellungsbeauftragte trägt zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von 

Frauen und Männern in der Gemeinde bei. Sie ist dabei insbesondere in folgen- / 

den Aufgabenbereichen tätig: | 
— Einbringung frauenspezifischer Belange in die Arbeit 
der Gemeindevertretung, 
— Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen für Frauen, z.B. auch bei der Auf- 
stellung eines Bebauungsplanes, 
— Mitarbeit an Initiativen zur Verbesserung der Situation von Frauen in der Gemeinde, 
— Anbieten von Sprechstunden und Beratung für hilfesuchende Frauen, 

— Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben und Behörden, um 
frauenspezifische Belange wahrzunehmen. 

(3) Sie ist im Rahmen ihres Aufgabenbereichs an allen Vorhaben so frühzeitig zu beteiligen, 
dass ihre Initiativen, Anregungen, Vorschläge, Bedenken oder sonstige Stellungnahmen be- 
rücksichtigt werden können. Dazu sind ihr die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Un- 
terlagen zur Kenntnis zu geben sowie erbetene Auskünfte zu erteilen. 

(4) Die Gleichstellungsbeauftragte kann in ihrem Aufgabenbereich eigene Öffentlichkeitsarbeit 
betreiben. Dabei ist sie an Weisungen nicht gebunden.



82 
$ 4a „Sitzungen in Fällen höherer Gewalt“ erhält folgenden Wortlaut: 

(1) Bei Naturkatastrophen, aus Gründen des Infektionsschutzes oder vergleichbaren au- 
ßergewöhnlichen Notsituationen, die eine Teilnahme der Mitglieder an Sitzungen 

der Gemeindevertretung erschweren oder verhindern, können die notwendigen Sit- 

zungen der Gemeindevertretung ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im 
Sitzungsraum als Videokonferenz durchgeführt werden. Dabei werden geeignete 

technische Hilfsmittel eingesetzt, durch die die Sitzung einschließlich der Beratun- 
gen und Beschlussfassungen zeitgleich in Bild und Ton an alle Personen mit Teil- 
nahmerechten übertragen werden. Die Entscheidung hleruber trifft die Bürgermeis- 
terin oder der Bürgermeister. 

(2) Sitzungen der Ausschüsse können im Sinne des Absatzes 1 durchgeführt werden. 
(3) In einer Sitzung nach Absatz 1 und 2 findet eine Wahl im Falle eines Widerspruchs 

nach $ 40 Absatz 2 Gemeindeordnung durch geheime briefliche Abstimmung statt. 
Das Nähere regelt die Geschäftsordnung. 

(4) Die Gemeinde entwickelt ein Verfahren, wie Einwohnerinnen und Einwohner im 

Fall der Durchführungen von Sitzungen im Sinne des Absatzes 1 Fragen zu Bera- 

tungsgegenständen oder anderen Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft stel- 
len und Vorschläge und Anregungen unterbreiten können. Das Verfahren wird mit 

der Tagesordnung zur Sitzung im Sinne des Absatzes 1 bekanntgemacht. 
(5) Die Öffentlichkeit im Sinne des 8 35 Abs. 1 Satz 1 GO wird durch eine zeitgleiche 

Übertragung von Bild und Ton in einem öffentlich zugänglichen Raum und durch 
eine Echtzeitübertragung oder eine vergleichbare Einbindung über Internet herge- 

stellt. 
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88 „Vertrage nach $ 29 GO“ erhält folgende Fassung: 

Verträge der Gemeinde mit Gemeindevertreterinnen oder Gemeindevertretern, Mitglie- 
dern oder stellvertretenden Mitgliedern der Ausschüsse nach $ 46 Abs. 3 GO 
Und juristischen Personen an denen Gemeindevertreterinnen oder Gemeindevertreter, 
Mitglieder oder stellvertretende Mitglieder der Ausschüsse nach $ 46 Abs. 3 GO betei- 
ligt sind, sind ohne Zustimmung der Gemeindevertretung rechtsverbindlich, wenn sie 
sich innerhalb der Wertgrenze von 2.000 €, bei wiederkehrenden Leistungen von mo- 
natlich 500 €, halten. Handelt es sich bei den in Satz 1 genannten Vertragspartnern um 
Auftragnehmer, sind die Verträge ohne Zustimmung der Gemeindevertretung rechtsver- 
bindlich, wenn die Auftragsvergabe unter Anwendung des für die jeweilige Auftragsart 
geltenden Vergaberechts erfolgt ist und der Auftragswert den Betrag von 2.000 €, bei 
‚wiederkehrenden Leistungen einen Betrag von 500 € im Monat nicht übersteigt. Erfolgt 
die Auftragsvergabe unter den Voraussetzungen des Satzes 2 im Wege der freihändigen 
Vergabe/Verhandlungsvergabe, ist der Vertrag ohne Zustimmung der Gemeindevertre- 
tung rechtsverbindlich, wenn der Auftragswert den Betrag von 2.000 €, bei wiederkeh- 
renden Leistungen einen Betrag von 500 € im Monat nicht übersteigt.



$ 4 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Die Genehmigung nach $ 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung wurde durch Verfügung der Landrä- 

tin des Kreises Plön vom 17.08.2022 erteilt. 

Ausgefertigt: - 

Tröndel, den 01.09.2022 

Gemeinde Tröndel 
Der Bürgermeister 

Huu ban 


